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Beschluss
BVerfG, Art. 3 Abs. 1, 2, 3 u. 6 Abs. 4
GG, §§ 3 Abs. 2, 6 Abs. 1 MuSchG; §§
104 Abs. 3, 123, 124 Abs. 2,3 SGB III
i.d.F. v. 16.12.97; § 107 S. 1 Abs. 5 b
AFG i.d.F. v. 31.12.97
Mutterschutzzeit ist Anwartschaftszeit

Es ist mit Art. 6 Abs. 4 GG unvereinbar, wenn Zei-
ten, in denen Frauen wegen der mutterschutzrechtli-
chen Beschäftigungsverbote ihre versicherungspflichtige
Beschäftigung unterbrechen, bei der Berechnung der
Anwartschaftszeit in der gesetzlichen Arbeitslosenversi-
cherung nicht berücksichtigt werden.
Beschluss d. BVerfG v. 26.3.2006 – 1 BvL 10/01

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob es verfas-
sungswidrig war, dass nach dem zwischen 1998 und
2002 geltenden Arbeitsförderungsrecht Zeiten, in
denen Mütter wegen des gesetzlichen Mutterschut-
zes eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
unterbrachen, bei der Berechnung der Anwart-
schaftszeit für den Bezug von Arbeitslosengeld
unberücksichtigt blieben. […]

Aus dem Sachverhalt:
1. Die 1968 geborene Klägerin war vom 1. Febru-

ar 1991 bis 30. September 1994 als Repräsentantin
von Verlagen beitragspflichtig beschäftigt. Vom 1.
Oktober 1994 bis zum 31. Januar 1995 war sie ar-
beitslos und bezog Arbeitslosengeld. Vom 1. Februar
1995 bis 31. Dezember 1996 war sie erneut als Ver-
lagsrepräsentantin tätig. 1997 war sie wiederum ar-
beitslos und bezog Arbeitslosengeld für insgesamt
312 Werktage. Danach war sie vom 1. Januar 1998
bis 31. Januar 1999 als Buchhändlerin beschäftigt.
Im Mai 1998 brachte sie ihr Kind zur Welt. Die
Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1
MuSchG liefen vom 3. April bis einschließlich 12.
Juli 1998. Während der Schutzfristen bezog die Klä-
gerin Mutterschaftsgeld und Zuschüsse zum Mutter-
schaftsgeld. Vom 13. Juli 1998 bis zum 31. Januar
1999 war sie mit 21,5 Stunden wöchentlich wieder
in einer Buchhandlung beschäftigt und erhielt –
neben dem Erziehungsgeld – Arbeitsentgelt.

2. Zum 1. Februar 1999 meldete sich die Klägerin
erneut arbeitslos und beantragte die Gewährung von
Arbeitslosengeld. Diesen Antrag lehnte die im Aus-
gangsverfahren beklagte – damalige – Bundesanstalt
für Arbeit mit Bescheid vom 3. Februar 1999 ab. Ei-
nen Antrag auf Arbeitslosenhilfe stellte die Klägerin,
soweit ersichtlich, nicht. Ihr Widerspruch wurde ab-
gelehnt. Nach Erschöpfung des Anspruchs am 30.
Dezember 1997 habe die Klägerin eine neue Anwart-
schaft auf Arbeitslosengeld nicht begründet. Wäh-
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rend der für die Begründung ihres Anspruchs maß-
geblichen Rahmenfrist habe sie lediglich 295 Tage
und damit weniger als die nach § 123 SGB III für die
Erfüllung der Anwartschaftszeit erforderlichen zwölf
Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis ge-
standen. Dabei sei die gesamte Zeit der Schutzfristen
mit Bezug von Mutterschaftsgeld nicht zu berücks-
ichtigen; denn bei dieser Zeit handle es sich nicht um
ein Versicherungspflichtverhält- nis. Deshalb könne
sie nicht zur Erfüllung der Anwartschaftszeit
beitragen.

3. […] Sozialgericht und Landessozialgericht
wiesen ihre Klage ab. Auf die Revision der Klägerin
hat das Bundessozialgericht das Verfahren ausgesetzt
und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorge-
legt, ob das Dritte Buch Sozialgesetzbuch mit Art. 3
Abs. 1, Art. 6 Abs. 4 GG insoweit vereinbar ist, als
Frauen, die wegen des gesetzlichen Mutterschutzes
eine die Versicherungspflicht begründende Beschäf-
tigung unterbrachen und Mutterschaftsgeld bezo-
gen, anders als Bezieher von Krankengeld in den Jah-
ren 1998 bis 2002 nicht zur Arbeitslosenversiche-
rung versicherungspflichtig waren.

[…]

III.
Zu der Vorlage haben sich das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit namens der Bundesregie-
rung, das Bundessozialgericht, der Deutsche Juristin-
nenbund sowie die Klägerin des Ausgangsverfahrens
geäußert.

1. Das Bundesministerium hält die Vorlage für
unbegründet. Ein Verstoß gegen das Gebot der
Gleichheit vor dem Gesetz nach Art. 3 Abs. 1 GG in
Verbindung mit dem Schutz- und Fürsorgeanspruch
von Müttern nach Art. 6 Abs. 4 GG liege nicht vor.
Die Arbeitslosenversicherung sei im Interesse ihrer
Finanzierbarkeit grundsätzlich darauf angewiesen,
nur solche Personengruppen in ihren Schutz einzu-
beziehen, die der Versichertengemeinschaft der Bei-
tragszahler zur Arbeitsförderung bis zum Eintritt des
Versicherungsfalles angehören und dementspre-

chend das Risiko der Arbeitslosigkeit bis zu diesem
Zeitpunkt mitgetragen haben.

[… ]Der Anspruch jeder Mutter auf Schutz und
Fürsorge der Gemeinschaft sei nicht zu Lasten der
Solidargemeinschaft der Beitragszahler zu erfüllen.
Den Schutz der Arbeitslosenversicherung könnten
grundsätzlich nur die Personen für sich in Anspruch
nehmen, die auch Beiträge zur Arbeitsförderung
entrichtet hätten. Die Finanzierung müsse daher
aus anderen Quellen erfolgen. Hierfür kämen die
Betroffenen selbst, die Gemeinschaft der Steuer-
zahler oder die Risikogemeinschaft der Beitragszah-
ler der gesetzlichen Krankenversicherung in Be-
tracht.

Die unterschiedliche Behandlung von Beziehe-
rinnen von Mutterschaftsgeld und Beziehern von
Krankengeld sei sachlich gerechtfertigt. […] Der Be-
zug von Krankengeld könne sich somit über einen
längeren Zeitraum erstrecken. […] Um ein Ange-
wiesensein auf Sozialhilfe zu verhindern, habe sich
der Gesetzgeber dafür entschieden, Zeiten des Bezu-
ges von Krankengeld als beitragspflichtige Versiche-
rungszeiten auszugestalten. Demgegenüber unterlä-
gen Frauen während der Zeit des Mutterschutzes nur
für einen relativ kurzen Zeitraum nicht der Versiche-
rungspflicht zur Arbeitsförderung. […]

3. Der Deutsche Juristinnenbund hält die zur Über-
prüfung stehenden Rechtsnormen für verfassungs-
widrig. […] Der allgemeine Gleichheitssatz gebiete
im Lichte der Fürsorgepflicht nach Art. 6 Abs. 4 GG,
Mutterschutzzeiten vor und nach der Geburt eines
Kindes im Arbeitsförderungsrecht so zu behandeln,
als ob die Beschäftigung fortgeführt worden wäre.
Richtige Vergleichsgruppe zu den Frauen, die auf
Grund der Geburt eines Kindes vorübergehend nicht
arbeiten dürften, seien nicht längerfristig Kranke, die
Krankengeld bezögen, sondern Beschäftigte, die Ar-
beitsentgelt oder bei vorübergehender Arbeitsunfä-
higkeit Entgeltfortzahlung innerhalb der ersten sechs
Wochen der Arbeitsunfähigkeit erhielten. Der einzel-
nen Frau dürfe kein Nachteil daraus entstehen, dass



sie während der Schutzfristen nach dem Mutter-
schutzgesetz kein Arbeitsentgelt aus dem
Beschäftigungsverhältnis erzielen könne. […]

Außerdem liege ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2
und 3 GG vor. Mutterschutzfristen beträfen notwen-
digerweise nur Frauen. Art. 3 Abs. 2 GG verpflichte
den Gesetzgeber, Regelungen zu treffen, die Frauen
während des Beschäftigungsverbotes so stellten, wie
wenn das Beschäftigungsverbot nicht bestünde. […]

Die vom Gesetzgeber zu treffende Regelung müs-
se den vollen wirtschaftlichen Ausgleich der Nachtei-
le des Beschäftigungsverbotes während der Mutter-
schutzfristen erreichen. Dafür sei für die Vergangen-
heit eine gesetzliche Gleichstellung der Mutter-
schutzzeiten mit den normalen Beitragszeiten vorzu-
sehen. […]

Aus den Gründen:
B.

Es war mit Art. 6 Abs. 4 GG unvereinbar, dass Zei-
ten, in denen Frauen wegen der mutterschutzrechtli-
chen Beschäftigungsverbote ihre versicherungs-
pflichtige Beschäftigung unterbrachen, nach dem
vom 1. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 2002 gel-
tenden Recht bei der Berechnung der Anwartschafts-
zeit in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung
nicht berücksichtigt wurden.

I.
1. Art. 6 Abs. 4 GG enthält den bindenden Auftrag
an den Gesetzgeber, jeder Mutter Schutz und Fürsor-
ge der Gemeinschaft angedeihen zu lassen. Er ver-
pflichtet den Gesetzgeber grundsätzlich auch, wirt-
schaftliche Belastungen der Mutter, die im Zusam-
menhang mit ihrer Schwangerschaft und Mutter-
schaft stehen, auszugleichen. Insoweit schützt Art. 6
Abs. 4 GG die Mutter in vergleichbarer Weise wie
Art. 6 Abs. 1 GG Ehe und Familie (vgl. BVerfGE 60,
68 [74]). Dies gilt auch für das Gebiet der sozialen Si-
cherheit (vgl. BVerfG, NJW 2005, S. 2443 [2447]
zum Aufbau von Versorgungsanwartschaften in der
berufständischen Versorgung der Rechtsanwälte)
und insbesondere für die Sozialversicherung (vgl.
BVerfGE 60, 68 [74] m.w.N.).

2. Der Schutzauftrag des Art. 6 Abs. 4 GG bedeutet
zwar nicht, dass der Gesetzgeber gehalten wäre, jede
mit der Mutterschaft zusammenhängende wirt-
schaftliche Belastung auszugleichen (vgl. BVerfGE
60, 68 [74]). Der Gesetzgeber ist - nicht anders als im
Falle des Art. 6 Abs. 1 GG - nicht verpflichtet, dem
Förderungsgebot ohne Rücksicht auf sonstige Belan-
ge nachzukommen (vgl. BVerfGE 82, 60 [81];
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Se-
nats vom 2. April 1996, NVwZ 1997, S. 54 [55]).

Untersagt er aber, wie in § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1
MuSchG, der Frau für eine bestimmte Zeit vor und
nach der Geburt eines Kindes die Fortsetzung oder
Wiederaufnahme ihrer versicherungspflichtigen Be-
schäftigung, so ist er gehalten, die sich aus diesem
Verbot unmittelbar ergebenden sozialrechtlichen
Nachteile soweit wie möglich auszugleichen. Dazu
gehört auch der sozialversicherungsrechtliche Schutz
im Falle der Arbeitslosigkeit.

Die vom Beschäftigungsverbot betroffene Mutter
wird gehindert, durch Fortsetzung oder Wiederauf-
nahme ihres versicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnisses eine Anwartschaft in der gesetzlichen Ar-
beitslosenversicherung gemäß § 123 SGB III aufzu-
bauen oder den Aufbau einer Anwartschaft fortzuset-
zen. Diese Konsequenz aus den mutterschutzrechtli-
chen Beschäftigungsverboten darf der Frau nicht zum
Nachteil gegenüber anderen Arbeitnehmern gerei-
chen, die nicht von solchen Verboten betroffen sind.
Insoweit ist die grundsätzlich bestehende Freiheit des
Gesetzgebers, zu entscheiden, wie er die ihm durch
Art. 6 Abs. 4 GG auferlegte Förderung von Müttern
ausgestaltet, auf Grund seines eigenen gesetzgeberi-
schen Handelns, durch Beschäftigungsverbote der
werdenden Mutter und dem Kind Schutz zu bieten,
determiniert und eingeschränkt. Der mit den Beschäf-
tigungsverboten angestrebte Schutz bleibt, gemessen
an Art. 6 Abs. 4 GG, unvollständig, wenn er nicht von
Maßnahmen begleitet wird, die die sich daraus erge-
bende Benachteiligung der Mutter, die während der
Mutterschutzfrist an der Erfüllung der Anwartschafts-
zeit gehindert ist, soweit wie möglich ausgleichen (vgl.
auch BVerfGE 60, 68 [77]).

Es ist daher mit Art. 6 Abs. 4 GG, der eine Kon-
kretisierung des Sozialstaatsprinzips für den speziel-
len Bereich des Mutterschutzes darstellt (vgl. BVerf-
GE 32, 273 [279]), nicht zu vereinbaren, dass die
Zeiten der Beschäftigungsverbote bei der Berech-
nung der Anwartschaftszeit in der gesetzlichen Ar-
beitslosenversicherung während des hier maßgebli-
chen Zeitraums zwischen 1998 und 2002 – und da-
mit abweichend von dem vorher und nachher gelten-
den Recht (siehe oben unter A I 2 und 4) – nicht be-
rücksichtigt wurden. Der Gesetzgeber erschwerte der
Mutter im Falle der Arbeitslosigkeit den Zugang zum
Arbeitslosengeld in einer Weise, die dem Schutzauf-
trag des Art. 6 Abs. 4 GG nicht mehr entsprach. Da-
rüber hinaus stand dies auch im Widerspruch zur so-
zialversicherungsrechtlichen Behandlung von Perso-
nen, die wegen Krankheit ebenfalls unfreiwillig ihre
Beschäftigung unterbrechen und Krankengeld erhal-
ten; diese sind gemäß § 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III versi-
cherungspflichtig und können während des Lei-
stungsbezugs eine Anwartschaft aufbauen oder deren
Aufbau fortsetzen.

12 STREIT 1 / 2007



a) Das Bedürfnis nach Berücksichtigung der Zeit
des Beschäftigungsverbots vor der Geburt des Kindes
im Rahmen der Berechnung der Anwartschaftszeit
entfällt nicht dadurch, dass die Mutter auf den
Schutz, der ihr und ihrem Kind nach § 3 Abs. 2
MuSchG zuteil wird, grundsätzlich verzichten und
ihr versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis bis zur Geburt aufrechterhalten kann.

Der Gesetzgeber hat die Ausnahmeregelung in
§ 3 Abs. 2 MuSchG nicht geschaffen, um der
schwangeren Frau die Möglichkeit zu eröffnen, aus
wirtschaftlichen Gründen in dem fraglichen Zeit-
raum erwerbstätig zu bleiben und damit den hier in
Frage stehenden sozialversicherungsrechtlichen
Nachteil zu vermeiden. Vielmehr hat er durch die
Kombination von Mutterschaftsgeld und Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld die Mutter während des Be-
schäftigungsverbotes auch vor der Entbindung fi-
nanziell so absichern wollen, dass für sie kein Anreiz
besteht, unter Inkaufnahme von gesundheitlichen
Gefährdungen zum Zwecke der Existenzsicherung
zu arbeiten (vgl. BVerfGE 109, 64 [86]). Dieser Um-
stand hat dem Gesetzgeber die Entscheidung erleich-
tert, im Interesse der werdenden Mutter, deren
Schutz der Verfassungsauftrag des Art. 6 Abs. 4 GG
insbesondere dient (vgl. BVerfGE 32, 273 [277]; 52,
357 [365]), von einem absoluten Beschäftigungsver-
bot abzusehen (vgl. Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Arbeit des Deutschen Bundestages vom
23. Juni 1965, zu BTDrucks IV/3652, S. 3; Viet-
hen/Wascher, in: Zmarzlik/Zipperer/Viethen/Vieß,
Mutterschutzgesetz, Mutterschaftsleistungen, 9.
Aufl. 2006, § 3 MuSchG Rn. 40). Der Ausnahmere-
gelung liegt die Erfahrung zu Grunde, dass es für die
Schwangere psychisch günstiger sein kann, sich
durch die bisherige, gewohnte Arbeit, solange wie ge-
sundheitlich möglich abzulenken (vgl. BAGE 102,
218 [224]). Danach soll es in aller Regel bei der
Geltung des Beschäftigungsverbotes bleiben, das
auch dem Schutz des ungeborenen Kindes dient.

Dem entspricht die nähere Ausgestaltung der Aus-
nahmeregelung. So kann die Frau nach § 3 Abs. 2 2.
Halbsatz MuSchG ihre Erklärung zur Weiterarbeit je-
derzeit gegenüber dem Arbeitgeber widerrufen. Auf
dieses Widerrufsrecht, das ohne Angabe von Gründen
ausgeübt werden kann, kann sie nicht, auch nicht ver-
traglich, verzichten (vgl. Viethen/Wascher, a.a.O., § 3
MuSchG Rn. 42; Buchner, in: Buchner/Becker, Mut-
terschutzgesetz und Bundeserziehungsgeldgesetz, 7.
Aufl. 2003, § 3 Rn. 45). An die Erklärung der Frau,
während der Schutzfrist zur Arbeitsleistung bereit zu
sein, sind nach einhelliger Auffassung strenge Anfor-
derungen zu stellen, weil die Betriebsarbeit während
der Schutzfrist in vielen Fällen nicht ungefährlich ist
(vgl. Viethen/Wascher, a.a.O., § 3 MuSchG Rn. 39).
§ 3 Abs. 2 MuschG verlangt hierfür eine ausdrückli-

che Erklärung. Das Beschäftigungsverbot steht auch
nur für die Frau zur Disposition. Der Arbeitgeber
muss es von sich aus beachten, sobald ihm die
Schwangerschaft bekannt ist. Das Beschäftigungsver-
bot ist für ihn zwingend (vgl. Viethen/Wascher,
a.a.O., § 3 MuSchG Rn. 31).

b) Die dreijährige Rahmenfrist des § 124 Abs. 1 SGB
III, in der die Anwartschaftszeit für den Anspruch auf
Leistung erfüllt sein muss, gleicht nicht in einer den
Anforderungen des Art. 6 Abs. 4 GG genügenden
Weise den dargestellten sozialversicherungsrechtli-
chen Nachteil aus. Dem Gesetzgeber ist einzuräu-
men, dass durch die in § 104 Abs. 3 1. Halbsatz des
Arbeitsförderungsgesetzes vom 25. Juni 1969 (BGBl
I S. 582) erfolgte und im Dritten Buch Sozialgesetz-
buch beibehaltene Verlängerung der Rahmenfrist
von zwei auf drei Jahre die Erfüllung der Anwart-
schaft erleichtert wurde; mit dieser Begründung hat-
te er seinerzeit die „Privilegierung der Mutterschafts-
zeit“ im Arbeitsförderungsrecht entfallen lassen (vgl.
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Arbeit des
Deutschen Bundestages vom 6. Mai 1969, zu
BTDrucks V/4110, S. 18). Die Verlängerung war ge-
eignet, vor allem Versicherte, deren Arbeitsverhält-
nisse besonders oft unterbrochen wurden, zu begüns-
tigen (vgl. BVerfGE 60, 68 [75, 76]). Insofern kam
sie als allgemeine Regelung auch den Müttern zug-
ute, die infolge der Beschäftigungsverbote ihre Er-
werbstätigkeit für einige Zeit unterbrochen hatten
(vgl. BVerfGE 60, 68 [76]). Der dem Ausgangsver-
fahren zu Grunde liegende Sachverhalt zeigt aber,
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dass sie bei einem keineswegs atypischen Wechsel
von Beschäftigung, Mutterschutzzeit und Arbeitslo-
sigkeit nicht hinreichend geeignet war, in einer dem
Schutzauftrag des Art. 6 Abs. 4 GG genügenden
Weise für den Fall der Arbeitslosigkeit sozialversiche-
rungsrechtlich vorzusorgen. Der Klägerin hat die
dreijährige Rahmenfrist keinen Vorteil gebracht, weil
eine vorausgegangene Rahmenfrist wegen § 124 Abs.
2 SGB III einer Verlängerung der für ihren erneuten
Anspruch auf Arbeitslosengeld maßgeblichen
Rahmenfrist im Wege stand.

c) In diesen und anderen Fallgestaltungen nutzte es
den Betroffenen auch nicht, dass ein Teil der Zeiten
mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote zu-
gleich Zeiten der Kindererziehung darstellte, die
nach § 124 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB III mittelbar die
Rahmenfrist des § 124 Abs. 1 SGB III zusätzlich ver-
längerten. Der Gesetzgeber hat dies später auch er-
kannt. In der Begründung zum Job-AQTIV-Gesetz
ist ausgeführt, der Anspruch auf Lohnersatzleistun-
gen sei nach dem bisherigen Recht von einer Vielfalt
starrer Fristen abhängig gewesen, welche insbesonde-
re die Belange der Mütter weitgehend außer Acht ge-
lassen hätten. Im Ergebnis seien Zufälligkeiten der
zeitlichen Abfolge von Anwartschaftszeit, Mutter-
schutz und Erziehungszeit für den Leistungsan-
spruch und damit die Förderung der beruflichen
Eingliederung ausschlaggebend gewesen (vgl.
BTDrucks 14/6944, S. 26).

II.
Da das zur Prüfung gestellte Recht schon wegen Ver-
stoßes gegen Art. 6 Abs. 4 GG verfassungswidrig war,
erübrigt sich eine Prüfung anhand des Maßstabes des
Art. 3 Abs. 1 GG. Das Verbot geschlechtsspezifischer
Diskriminierung des Art. 3 Abs. 2 GG kann hier im
Übrigen zu keinem anderen Ergebnis führen als die
Pflicht nach Art. 6 Abs. 4 GG, Nachteile der Mutter-
schaft auszugleichen.

C.
I.

[…] Der Gesetzgeber hat bis zum 31. März 2007
eine verfassungsgemäße Regelung zu treffen. Kommt
es zu einer Regelung innerhalb dieser Frist nicht, so
ist auf die noch nicht bestands- oder rechtskräftig
entschiedenen Verfahren, in denen es für die Gewäh-
rung einer Leistung der Arbeitslosenversicherung auf
die Berücksichtigung der Zeiten mutterschutzrecht-
licher Beschäftigungsverbote im Rahmen der Be-
rechnung der Anwartschaftszeit nach dem vom 1. Ja-
nuar 1998 bis zum 31. Dezember 2002 geltenden
Recht ankommt, § 107 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe b
AFG in der am 31. Dezember 1997 geltenden Fas-
sung des Gesetzes über Maßnahmen zur Entlastung

der öffentlichen Haushalte und zur Stabilisierung der
Finanzentwicklung in der Rentenversicherung sowie
über die Verlängerung der Investitionshilfeabgabe
(Haushaltsbegleitgesetz 1984) vom 22. Dezember
1983 (BGBl I S. 1532) sinngemäß anzuwenden.*

II.
Noch nicht rechts- oder bestandskräftig abgeschlos-
sene Gerichts- und Verwaltungsverfahren, in denen
die begehrte Leistung der Arbeitslosenversicherung
nicht gewährt werden kann, weil Zeiten, in denen
Frauen wegen der mutterschutzrechtlichen Beschäf-
tigungsverbote ihre versicherungspflichtige Beschäf-
tigung unterbrochen hatten, nach dem vom 1. Januar
1998 bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Recht
bei der Berechnung der Anwartschaftszeit in der ge-
setzlichen Arbeitslosenversicherung nicht berücks-
ichtigt wurden, bleiben ausgesetzt oder sind auszu-
setzen, um den Betroffenen die Möglichkeit zu erhal-
ten, aus der vom Gesetzgeber zu treffenden Regelung
Nutzen zu ziehen. Bereits bestandskräftig gewordene
Verwaltungsentscheidungen bleiben von der vorlie-
genden Entscheidung für die Zeit vor der Bekanntga-
be unberührt. Es ist dem Gesetzgeber aber unbenom-
men, die Wirkung dieser Entscheidung auch auf be-
reits bestandskräftige Bescheide zu erstrecken; von
Verfassungs wegen verpflichtet ist er hierzu nicht
(vgl. BVerfGE 104, 126 [150]).

Hinweise der Redaktion:
Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Regelung er-
folgen wird.
Gemäß §§ 123 i.V.m. 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III er-
streckt sich heute die Anwartschaftszeit für den An-
spruch auf den Bezug von Arbeitslosengeld auf alle
diejenigen Zeiten, in denen (u.a.) Frauen in einem
Versicherungspflichtverhältnis (in der Rahmenfrist
müssen 12 Monate zurückgelegt worden sein) ge-
standen haben.
§ 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III ordnet ab 1.1.2003 an, dass
insoweit der Bezug von Mutterschaftsgeld anwart-
schaftsbegründend ist, der in der Zeit der Schutzfris-
ten gem. §§ 3 Abs. 2 und 6 Abs. 1 MuSchG in der Re-
gel erfolgt ist. In §§ 425, 427 Abs. 3 und 434 Abs. 3
SGB III finden sich hierzu Übergangsregelungen ab
dem 1.1.2004.

* AFG, § 107: Anrechnung anderer Beschäftigungen
(1) Den Zeiten einer die Beitragspflicht begründenden Beschäf-
tigung stehen gleich: […] 5. Zeiten, […] b) des Bezuges von Son-
derunterstützung nach dem Mutterschutzgesetz oder von Mut-
terschaftsgeld, wenn durch Schwangerschaft oder Mutterschaft
eine die Beitragspflicht begründende Beschäftigung oder der Be-
zug einer laufenden Lohnersatzleistung nach diesem Gesetz
unterbrochen worden ist.
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